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Betreff 
 

Bebauungsplan Ro 15 in der Ortschaft Bornheim und Roisdorf; Beschluss zur 
Einleitung des Verfahrens zur 3. Änderung und Unterrichtung der 
Öffentlichkeit 

 
Beschlussentwurf Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften: 
Der Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften empfiehlt dem Rat, wie folgt zu 
beschließen:  

s. Beschlussentwurf Rat. 
Beschlussentwurf Rat: 
Der Rat beschließt, 
1. gemäß § 2 BauGB in Verbindung mit § 13a BauGB das Verfahren zur 3. Änderung des 

Bebauungsplanes Ro 15 in der Ortschaft Bornheim und Roisdorf einzuleiten. Das Plan-
gebiet liegt im Einmündungsbereich der Knippstraße in die Kartäuserstraße (s. Anlage). 
 

2. gemäß § 13a (3) BauGB auf die Durchführung einer frühzeitigen Bürgerbeteiligung zu 
verzichten und stattdessen bei der Bekanntmachung der Einleitung darauf hinzuweisen, 
dass sich die Öffentlichkeit innerhalb einer Frist von vier Wochen im Rathaus, Ge-
schäftsbereich 7.1 Stadtplanung, über die Allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die we-
sentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten kann.  

Sachverhalt 
Die Jugendhilfe des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) betreibt seit Juli 2010 ein so 
genanntes Familienhaus im Alten Kloster an Secundastraße. Es bietet 16 stationäre oder 
teilstationäre Plätze, die sowohl von Kindern und Jugendlichen alleine als auch gemeinsam 
mit ihren Eltern genutzt werden können. Da das Alte Kloster von einem neuen Eigentümer 
erworben wurde und umgenutzt werden soll, benötigt die LVR-Jugendhilfe Rheinland kurz-
fristig einen neuen Standort für den Neubau des Familienhauses.  
Nach Abstimmungsgesprächen zwischen der Stadt Bornheim und dem LVR fiel die Wahl auf 
die städtischen Grundstücke am Einmündungsbereich Knippstraße in die Kartäuserstraße, 
als zukünftigen Standort für ein neues Familienhaus mit Garten und Stellplatzanlage.  
 
Der rechtkräftige Bebauungsplan Ro 15 setzt in dem Bereich des neuen Standorts größten-
teils eine Straßenverkehrsfläche und eine Grünfläche Spielplatz fest. Für die Ansiedlung des 
Projektes soll deshalb der Bebauungsplan geändert werden.  
Da der Bau des Familienhauses kurzfristig anberaumt ist und es sich um eine Innenentwick-
lung handelt, wird empfohlen, ein beschleunigtes Änderungsverfahren gemäß § 13 a BauGB 
durchzuführen und auf eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB sowie eine frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB zu verzichten.  
Finanzielle Auswirkungen 
4.500 Euro 
Anlagen zum Sachverhalt 

1. Übersichtskarte 
2. Gestaltungsplan 
3. Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung 


